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Registrierung zur Corona-Schutzimpfung
Um einen Termin im Landesimpfzen-
trum Westerwaldkreis in Hachenburg 
erhalten zu können, ist eine vorherige 
Registrierung zur Terminvergabe erfor-
derlich.

Idealerweise erfolgt die Registrierung 
online unter

https://impftermin.rlp.de/

oder alternativ telefonisch bei der Info-
Hotline des Landes Rheinland-Pfalz 

(Telefonnummer 0800 / 57 58 100, 
erreichbar montags bis freitags von 
7 Uhr bis 23 Uhr, an den Wochen- 
enden zwischen 10 Uhr und 18 Uhr). 

Wichtiger Hinweis: Impfter-
mine werden nach Impfprio-
rität vergeben. 

Weitere Informationen auch unter htt-
ps://corona.rlp.de/.

Nummer 08

Untere Naturschutzbehörde informiert

Baum- und Heckenschnitt ab dem 1. März eingeschränkt

Die untere Naturschutzbe-
hörde des Westerwaldkrei-
ses weist darauf hin, dass 
mit Beginn des Monates 
März bei Rückschnitt- und 
Rodungsarbeiten gesetz-
liche Vorgaben nach dem 
Bundesnaturschutzgesetzt 
zu beachten sind.

Bäume, die außerhalb des 
Waldes oder von gärtne-
risch genutzten Grundflä-
chen stehen, sowie Hecken, 
lebende Zäune, Gebüsche 
und andere Gehölze dürfen 
in der Zeit vom 1. März bis 
30. September nicht abge-
schnitten, auf den Stock ge-
setzt oder beseitigt werden. 
Eine Abweichung ist geneh-
migungsbedürftig. Maßnah-

men zur Gewährleistung 
der Verkehrssicherheit sind 
natürlich ausgenommen. 
Ausnahmen von dem vor-
genannten Verbot bestehen 
auf gärtnerisch genutzten 
Grundflächen wie Gärtnerei-
en, Baumschulen und auch 
privaten Gärten und Park-
anlagen, die hobbymäßig 
betrieben werden und im 
Siedlungs- bzw. Innenbe-
reich liegen.

Ein Formschnitt um den 
jährliche Zuwachs der Pflan-
zen zurückzuschneiden ist 
ebenso erlaubt wie der Pfle-
geschnitt zur Gesunderhal-
tung der Bäume.
Unabhängig von den 
Schonzeiten sind bei allen 

Gehölzarbeiten die Vor-
schriften zum Schutz von 
Tieren zu beachten. Bereits 
im März beginnen einige 
heimische Vogelarten wie 
Amsel, Rotkehlchen und 
Buchfink mit Revierabgren-
zung und Nestbau. Dabei 
richten sich die Tiere vor-
rangig nach der Tageslänge 
und weniger nach der Witte-
rung. In der Schonzeit kann 
man also davon ausgehen, 
dass Vögel in den Gehölzen 
brüten oder sie als Rück-
zugsmöglichkeiten nutzen. 

Verstöße gegen diese Be-
stimmungen stellen eine 
Ordnungswidrigkeit dar, die 
mit einer Geldbuße geahn-
det werden oder zur Einlei-

tung eines Strafverfahrens 
führen können.

Für Fragen stehen die 
Mitarbeiter der unteren 
Naturschutzbehörde als 
Ansprechpartner unter fol-
genden Telefonnummern 
zur Verfügung:

Herr Kemper 
(franz.kemper@westerwaldkreis.de, 
02602 124-273)

Herr Buchstäber 
(frank.buchstäber@westerwaldkreis.de, 
02602 124-296)

Frau Umlauf
(hilde.umlauf@westerwaldkreis.de, 
02602 124-213).


